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A. Einführung

I. Problemaufriss

Die privaten Haushalte in Deutschland verfügten zum 31.12.2021 über ein 
Reinvermögen von rund 16,6 Billionen Euro.1 Darunter ist das gesamte 
Sach- und Geldvermögen abzüglich aller Kredite und sonstiger Verbindlich-
keiten zu verstehen. Von diesem Reinvermögen der privaten Haushalte wer-
den nach Schätzungen bis zu 397 Milliarden Euro pro Jahr vererbt oder 
verschenkt.2

Diese knapp 400 Milliarden Euro unterliegen allerdings nicht vollumfäng-
lich der deutschen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer. 2021 wurde in 172.149 
Fällen auf Erbschaften und Schenkungen in Höhe von rund 91 Milliar-
den Euro von den deutschen Finanzbehörden Erbschaft- bzw. Schenkung-
steuer in Höhe von insgesamt rund 11,1 Milliarden Euro festgesetzt.3 Der 
unentgeltliche Übergang der geschätzten restlichen rund 306 Milliarden Euro 
erfolgte 2021 in Deutschland somit erbschaft- bzw. schenkungsteuerfrei.

Soweit im Folgenden von der „Erbschaftsteuer“ oder der „Erbschaftsteuer-
pflicht“ die Rede ist, ist damit gleichzeitig auch immer die „Schenkung-
steuer“ bzw. die „Schenkungsteuerpflicht“ gemeint. Sollte dies einmal nicht 
der Fall sein, wird darauf gesondert hingewiesen. Weiterhin wird im Folgen-
den vom „Zuwender“ gesprochen, soweit die Ausführungen gleichermaßen 
für den „Erblasser“ im Fall des Erwerbs von Todes wegen und den „Schen-
ker“ im Fall der Schenkung unter Lebenden gelten.

Mit ihren rund 11,1 Milliarden Euro trägt die Erbschaftsteuer in Deutsch-
land zu rund 1,3 % des Gesamtsteueraufkommens bei. Zum Vergleich: Das 
Aufkommen der Grunderwerbsteuer, das gemäß Art. 106 Abs. 2 Nr. 3 GG 
ebenfalls allein den Ländern zusteht, lag 2021 bei rund 18,3 Milliarden Euro 
und damit deutlich über dem der Erbschaftsteuer. Gemessen an dieser ver-
hältnismäßig geringen Bedeutung ist die auffallend große Zahl an Kommen-

1 Zahl entnommen aus: Statistisches Bundesamt/Deutsche Bundesbank, Vermö-
gensbilanzen 1999–2021, S. 14.

2 Vgl. Tiefensee/Grabka, DIW Wochenbericht Nr. 27/2017, S. 565 ff. Die tatsäch-
lichen Vermögensübergänge werden in Deutschland nicht statistisch erfasst, so dass 
hierzu keine definitiven Zahlen vorliegen.

3 Zahlen entnommen aus: Statistisches Bundesamt, Erbschaft- und Schenkung-
steuer, 2021, S. 13.
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taren, Fachzeitschriften und anderen Publikationen zur Erbschaftsteuer be-
merkenswert. Erklärt werden kann dies damit, dass sie zum einen bei recht-
zeitig angegangener Planung des Vermögensübergangs auf die nächste Gene-
ration erhebliches „Gestaltungspotenzial“ hin zu einer Minimierung der 
Steuerlast bietet und zudem wohl keine andere Steuer politisch und gesell-
schaftlich so umstritten ist.4 Letzteres überrascht vor dem Hintergrund, dass 
die Erbschaftsteuer neben der Grundsteuer zu den ältesten bekannten Steuern 
überhaupt gehört. Eine Erbschaftsteuer – wohl aber noch keine Schenkung-
steuer5 – wurde bereits vor über 2.600 Jahren von den ägyptischen Pharaonen 
und später auch im Römischen Reich erhoben, da diese sich aufgrund bereits 
bestehender Verzeichnisse über die Eigentümer von Grundbesitz verhältnis-
mäßig einfach erheben ließ. Auch gab es noch viel früher bei den Sumerern 
bereits eine der Erbschaftsteuer ähnliche Abgabe. Nachdem die Erbschaft-
steuer im Mittelalter nicht mehr erhoben wurde, wurde sie ab dem Ende des 
14. Jahrhunderts zuerst wieder in einigen italienischen Stadtstaaten eingeführt 
und war Ende des 19. Jahrhunderts in nahezu allen europäischen Staaten 
anzufinden.6 Da die Erbschaftsteuer heute aufgrund hoher Freibeträge nur 
einen relativ kleinen Prozentsatz der Bevölkerung betrifft, ist die Akzeptanz 
der Betroffenen vielfach nicht vorhanden.

Nicht bekannt ist, wie viele der 172.149 in Deutschland veranlagten Erb-
schaftsteuerfälle einen internationalen Bezug aufweisen. Die Europäische 
Kommission hat sich vor mehr als zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt 
und dabei festgestellt, dass 2010 rund 12,3 Millionen EU-Bürgerinnen und 
Bürger nicht in ihrem Herkunftsland, sondern einem anderen EU-Mitglied-
staat lebten. Gegenüber 2005 war dies eine Steigerung um drei Millionen. 
Auch stieg der grenzüberschreitende Besitz von Immobilien innerhalb der 
EU von 2002 bis 2010 um bis zu 50 % an.7 Aufgrund zunehmender Migra-
tion, fortschreitender Globalisierung und der steigenden Tendenz, nicht nur 
im Wohnsitzstaat, sondern auch im Ausland über Vermögenswerte zu verfü-
gen, dürften diese Zahlen zwischenzeitlich weiter angestiegen sein.8

4 Eine vergleichbare Emotionalität in der Diskussion weist allenfalls noch die Ver-
mögensteuer auf („Neiddebatte“, „Soziale Gerechtigkeit“, „Gefährdung des Mittel-
stands“).

5 Vgl. Meincke, StuW 1978, S. 352 (359 ff.) für das Römische Reich.
6 Ausführlich zur Geschichte der Erbschaftsteuer Schanz, FinanzArchiv 17. Jahrgang, 

Heft 1 1900, S. 1 ff. und 18. Jahrgang, Heft 2 1901, S. 53 ff. sowie – insbesondere für 
die Entwicklung in Deutschland – Gottschalk, in: TGJG, ErbStG, Einführung Rn. 60 ff.

7 Vgl. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zum Abbau grenzüberschreitender 
Erbschaftsteuerhindernisse in der EU vom 15.12.2011, KOM(2011) 864, S. 4.

8 Neuere Zahlen zur Verifikation liegen nicht vor. Das Fehlen von „unabhängigen 
und belastbaren Daten“ zur Erbschaftsteuer ist ein generelles Problem, welches auch 
Wachter, DStR-Beihefter 2014, S. 90 (103) zu Recht bemängelt.
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Aufgrund dieser Ergebnisse ging die Europäische Kommission im Jahr 2011 
in einer konservativen Schätzung von bis zu 360.000 Fällen grenzüberschrei-
tender Erbschaften allein von Immobilien innerhalb der EU aus.9 Auch diese 
Zahl dürfte mittlerweile deutlich höher sein.

Von den derzeit 30 Staaten des EWR erheben immerhin 18 eine Erbschaft-
steuer, nicht aber auch in allen Fällen eine Schenkungsteuer. Eine Erbschaft- 
und Schenkungsteuer erheben Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, die Niederlande, Polen, Slowenien, 
Spanien und Ungarn. Nur eine Erbschaftsteuer erheben Belgien, Dänemark, 
Island, Litauen und Luxemburg. Weder eine Erbschaft- noch eine Schen-
kungsteuer wird in Estland, Lettland, Liechtenstein, Malta, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, Rumänien, Schweden, der Slowakei, Tschechien und Zypern 
erhoben.10 Die Bedeutung der Erbschaft- und gegebenenfalls Schenkung-
steuer für das Gesamtsteueraufkommen ist in allen Staaten nicht besonders 
hoch und bewegte sich 2019 zwischen 1,46 % in Frankreich und 0,01 % in 
Litauen.11 Deutschland lag in diesem von der OECD angestellten Vergleich 
mit 0,52 % vom Gesamtsteueraufkommen ziemlich genau im Durchschnitt 
aller OECD-Staaten.

Im Gegensatz dazu kann die Bedeutung für die Steuerpflichtigen im Ein-
zelfall erheblich sein. Bei vielen grenzüberschreitenden Erbfällen innerhalb 
des EWR besteht das Risiko, nicht nur in einem, sondern in zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten der Erbschaftsteuer zu unterliegen. Um eine dadurch dro-
hende Doppelbesteuerung zumindest innerhalb der EU zu verhindern, gab 
die Europäische Kommission, gestützt auf Art. 292 Satz 4 AEUV, im Jahr 
2011 eine unverbindliche Empfehlung i. S. d. Art. 288 Abs. 1, 5 AEUV an die 
EU-Mitgliedstaaten ab.12 Darin schlägt die Europäische Kommission Regeln 
vor, nach denen die EU-Mitgliedstaaten das Besteuerungsrecht für die Erb-
schaftsteuer untereinander aufteilen könnten, um eine Doppelbesteuerung 
von vornherein auszuschließen. Eine Harmonisierung der Erbschaftsteuer 
wurde aber nicht angestrebt.

9 Vgl. Folgenabschätzung zur Empfehlung der Kommission zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung von Erbschaften vom 15.12.2011, SEK(2011) 1489, S. 20. Die 
der Folgenabschätzung der Kommission zugrunde liegende Studie spricht sogar von 
bis zu 370.000 Fällen, vgl. Copenhagen Economics, S. 71. In einem Arbeitsdokument 
der Kommissionsdienststellen zur am 16.8.2012 in Kraft getretenen EU-ErbVO vom 
14.10.2009 schätzte die Europäische Kommission, dass jeder zehnte der damals ins-
gesamt 4,5 Millionen Todesfälle in der EU einen grenzüberschreitenden Bezug zu 
mindestens einem anderen EU-Mitgliedstaat aufweist, vgl. SEC(2009) 410, S. 18.

10 Vgl. dazu die Übersicht 1 im Anhang auf S. 340.
11 Vgl. dazu die Übersicht 2 im Anhang auf S. 344.
12 Empfehlung der Kommission vom 15.12.2011 zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung von Erbschaften (2011/856/EU), Abl. 2011, Nr. L 336/81.


